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Das neue' preußische Wohnungsgesetz.
Von Syndikus Rottstedt in Halle a. S.

_ (Schluß zu Nr. 34.)
Durch die Bauordnungen kann insbesondere ge

regelt werden:
1. die Abstufung der baulichen Ausnutzbarkeit der

Grundstücke, ebenso daß, \vo fluchtliJl en nicht
festgestellt sind, nur aUelle Bauweise mit Ge
bäuden von nicht mehr ,:1\8 eincm Obergeschoß
zulässig ist;

2. die Ausscheidung besonderer Onsteile, StrQßcj]
und Plätze, für welche Anlagen nicht zugelassen
sind, di  durch Verbreitung übler DÜnste, Rauch,
ungewöhnliches Gerauscb, NachteiJe oder Be
lästigungen für Nachbarschaft und Allgcmeinheit
herbeiführen;

3. die Trennung der OrtsteIle in solche, in denen
nur VO/ohngebäude, und in solche, in denen- HUf
ge.werbliche Anlagen errichtet werden dürfen;

4. der Verputz und Anstrich oder die Ausfugung
der vornehmlich \Vohnz\veckcll dienenden Gc
bäude. und aller sonsligen sichtbaren Bauten, so
wie die cmheitliche Gestaltung des Straßenbildes
neben ßcrücksichEguug des DenkJ1181- lind
IIeimatschutzes;

5. dfe Vorlage von Bauzeicl!iwngen iiir aUe A ußen
fläche.n (fassadcn) von \Vohngehändcn;

6. unter welchen BediJ1g.ul1gen Oartenhäl1scheli
(Lauben) nicht als Wohnht-i.llser, die dcr An
siedluJ1!.;sgenehmigllng bedÜrfen. aI1z11sc:hcn sind.

Um schabloncnhafte ßauonJI1i!ngen zn verhindern,
sollen dieseIhen zwischen gröf"kren lind kh::IJ1CrCn Oe
bäudcn Unterschiede machen.

Die Polizeiverordnungen sollen, sofern die V rhä1t
nisse es erfordern, einen Unterschied in der lier
steIlung und Unterhaltung der Ortsstraßcu mac:l1c11.
z. ß. fÜr Iiauptved'i:chrs- Ncbellvcrlcchrs-, \\/o11n
str3ßen, \Vohnwegen llSW., ;l1ch kann fiir \Nolmstraßen
uml -wege dcr fuhrwerksverkehr beschrankt werden.
F.s wird also, wie schon oben worden ist, nicht
mehr so viel \Vert auf besonders Str;Jßcn gelegt.
wie bisher, und zwiscl1cn der liauptsächhchen Bc
111ltznngsart derselben unterschiedeu. \Vas kanu es deHn
auch niitzen, \venn die StraRe hreit lIud mit ßäumen be
pflanzt ist, die Menschen aber in engen, ungesunden
Häuscrn ohne Garten uud ohne gJ"C)"ßen Hof wohncll. Da
dHS Bestreben auf .trrichtung eingeschossiger Häuser
vorherrschend ist. geniigt eS dl1fchal1s, wenn die Straße
gerade als Zugangsweg zu dert Häusern dienlich ist.

Ein "Wohnul1gs"-Geselz kann sich uichi auf dlC
Ordnung des ß::wgelände::. lind der Bauten heschränken,
sondern muß auch das Wohn.cu selbst, also die

Benutzuitg der Gebäude
rcgeln lind deshalb schreibt das Gesetz die t:illIiihnmg
von \VOll1ltlllgsordullngeU vor. fUr Orte unter 10 000
Einwo[mern können solche erlassen werden und iHr
größere Orte besteht hierzu ein Zwang. Grundsätzlich
ist vorzl1schteiben, daß als .Wohn- oder Sclllafriiuil1c
und nenerdings anch Küchen nur solche Räume benutzt
werden dÜrfen, welche zum dauernden Aufenthalte VOll
Menschen baupolizeiE.ch genehmigt sind. Daß eine
solche Bestimmtll1g nLeht etwas Selbstverständ
liebes verlangt,' ist leider Tatsache, denn es gibt
.,Räume", auch besonders "Küchen", die sehr einem
kleinen Tierstall ähncln. - Al1S11ahmcn shnd nur Zl1

lässi.K für Oebäude,"die am 1. 4. 1918 be.reits_.b: :\l{ph!Ü
waren, also nicht etwa TÜr alle/solche, welche an 'jenem
Tage he tanden.

Die Vi ohnungsorduuugen sollen neben verschie
denen zweckdienlichen Anordnungen insbesondere Vor
schriften treffen über:

a) ei,ne den Anforderungen des P amilienlebens ent
sprechende Trennung der von verschiedenen
Haushaltungen benlltzten \Volm- und Schlai
räume, aueh Küchen voneinander;

b) die im gesundh itlichen und sittlichen Interesse
zulässige Belegung der Wohn- und Schlafräume,
auch KÜchen; auch so11 jn Städten ein Abort von
höchstens zwei fam lien benut:"t werden dürfen.

c) die t:inrichtung, Ausstattung Hnd lJl1terhaltun
der von Dienst- oder Arbeitgebern ihren Ange
steilten und Lehdillgen zugewiesenen Sch 1 af
ränme;

(1) die Bedingungen, unter denen Untermieter.
Kost- und 'vV ohngänger, Schlafbwschcn 11. dg1..
aufgenommen \verden dürfen.

Diese VorschriXtcn bezwecken eine (Jesundung des
\Vohmmgs\vesens; dieses Ideal wird aber nm ganz
allmÜhlich erreicht werden könncn, \..\TcH die besten
Vorschriften solarige nichts nÜtzen, aJs es an den 110l
wendigen l äumell tatsächlich fehlt. \VlIrdcn dte Po
lizeiverwaltungen einfach durchgreih,:n, dann mÜßten.
zumal in den Großstädten, zahllose Raume unbenutzt
bleiben ulld die Absicht, der \:\.TohmmgsJJot zu stellern,
wÜrde nicht nur vereitelt, sondern die Not vervielfacht
werden. Möchte dits Spridl\\CorL "Wo ein \ViHc 1st
ist auch ein Weg", hier \Valtrlieit werdcn! ,-

Über die
Unterbt'ingung von Arbeitern

sind besondere Vorschriften erlassen. DIe betrcfienckn
PoJizeivcrordnun.Q;"en m.iissen i\ilindest8..ilfordert!l1gen
hinsichtlich Beschaffenheit, einrIchtung. Ausstattllu
und Unterhaltung der lJnterkuJ1ftsräuJT!e und ihres Zu
behörs festsetzen. Arbeiterkasernen miissen so
richtet sein, daß in der Regel hjr jede familie ein
sonuerer abschließbmcr Raum vorhanden der den
allgemeinen AnsprÜchen an Gesundheit und
entspricht.

hir ledige Arbeitslcutc miis ell n \(.::l! (jeschJechtern
etrl'ril!te Rällme vorbanden sein.

Jedes Gesetz hat nm dann einelJ wirksamen \Vert,
weH II es auch befolgt wird. Andererseits sind Gesetzc
dazu da, um umgangen zu werden. Pas Oesetz sieht
deshalb eitle besondere

Wohnungsauisicht
vor, \velche den Gemeindevorständen ch!iegt fl!r
Gemeinden mit mehr als 100000 tinwohnern ist :, t!
(Hesem Z\vcckc ein \Vohnnngsamt bll errichten und be
sondere fiir diesen Dienstzweig geeignete Leute
stellen. Fiir kleinere Gemeinden kann d;c
hehÖnle die Errichtung eines \Vobnungsamtes oder dlC
AnstcllllJlg besonderer beamteter fachkundiger \\1 oh
nungsaufseber vorsch1"e i hen. Außerdem sind für
kleinere 'Vohnungen bestimmte gememcJljche \Vott
nungsnachwcise zu errichten lind den Verrnietern

, solcher durch Polizeiverordnung zur Pflicht zu machen.
derartige \VohmmKen an- bzw. bei \Vieuervermi,etllng
abzumelden.

Die mit der \V o'hnun,gsanfsieht Betrauten sind bc
rechtigt, alle Räumc. dic zum Aufenthalt VOll TvlenschCl'
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Blumenkästen und Btumengitter.

( (Mit Abbildungen auf Seite 139J
\V 0 im fenster armer Leute
Blumenkästen reichlich stehn,
Mein' fch, wohnt in kleiner Hütte
Sinti fGrs Schöne, reine Sitte.

benutzt werden, sowie die dazugehörigen Nebenräume, )
Zugänge und Aborte zu hetreten.

Stellt ein Wolmungsajlfseher fest, daß die \\'oh
Bung den forderungen dieses Gesetzes und der Woh
nungsordnung nicht cntspricht, ist Abhme in der l,zegel
zunächst durch Rat, Beiehrnng oder Mahnung zu ver
suchen. Ist dieser Weg; fruchtlos, dann kann Zwang
und" Strafe angewendet werden.

Endlich sieht das "Gesetz noch
Bczirks  und W ohnulI,!{sauisichtsbeamtc

bei den Regierungspr3s f denfen vor; sie Üben Aufsicht
über die Tätigkeit der Oemeinde- lind Ortsbchördcl1.

An dem nötigen BeamtC'TIstab, welcher über den
vieJgepJagten Haus besitzern herrschen wird, fehlt es
kiinftfg also nicht. - Ein Trost ist nur darin gegeben,
daß

nicht alle Wobnungen den WOhnungsordnungen  IHd
der W ohnungs311isicht unterliegen,

sondern nur folgende:
1. \Volmungen, die einschließlich Kliche aus vier

oder weniger zum dauernden AufenthaJte von
Menschen bestImmten Räumen bestehen;

2. gröBere \Vohnungen, in denen nicht zur f<lmilie
gehörjge Leute gegen t:ntgea als Zimmermieter
(Zimmerherren), Einlieger O':inJogierer, Mi,et-,
Kost- und WohngÜnger) oder Schlafgänger
(Sch1äfer, Schlaflel1te, Schlafsteller, Schlafgäste,
Schlafhurschen und -mädchen) aufgenommen
werden;

3. \Vohn- oder SchIafräIJmc, die von Dfenst- oder
Arbeitl!:ebern ihren Dienstboten. Gewerbege
hilfen (GeseHcn, Gehilfen, Lehrlingen), Hand
IU!Jg:-.gehilfcll, Handlnngs]ehrlingell oder sonstigen
AngesteIlten oder Arbeitcfl1 :lugewiesen sind;

4, solche '\Vohn- oder SchJafräumc in Mietwol1l111u
gen. die 1m Keller oder in einem nicht VOll;Jl]S
gebauten Dachgeschosse liegen;

5. Ledig-enheime lind ArbeiternnterkunftsJ]änser.
DanacJ1 sind eigentlich Hur die herrschaftlichen

Wohnungen noch nicht "unter Polizeiaufslcht", dagegen
aUe Klein- und MitteJwühmmgen.

Auf Grund der Wol1nungsordnungen soHen Anfor
uerungen. die den ¥lohm1l1gsinhauer zu einem \VOl1
tlungswech5el nötigen (aJso "l äumung"), in der Regel
nur gestcJJt werden, wenn die \Vohnnngen nach Erlaß
der \Vohllungsol'dnung bezogen werden oder das lv\iei
verhilltnis nach di.esem Zeitpunkte ve;"längert oder
länger als sechs Monate trotz Lnlässigkeit der Küncti
j!:l1ng fortgesetzt wird.

Bereitstellung staatUcher Mittel
;I,ur fördcnmg der gemeinnützigen Bautätigkeit isi in

) Höhe von 20 MiJIionen crfoJg:t, ein Tropfen auf einen
heißen Stein, wenn man bedenkt, daß dieser Betrag da
zu dienen son, dem Staat die Beteiligung mit Stamm
einlagcn bei gemeinnÜtzigen Bauvereinigungen zu er
möglichen.

In Kraft getreten
ist das Gesetz bereHs am 1. April ]918; p:cgcben wurde
es erst drei Tage zuvor, am 28. März 1918. Eine so
winzige "Karenzzeit" für ein derartig einschneiden
des Gesetz steht wohl einzig da.

Zweif'Bllos will das Gesetz einen idealen Zustand
im Wohnungswesen schaffen, möge der gewählte Weg
hierzu der richtigc sein.

c===:o

Wenn die milde PriihEngssonne in der Natur alles
zum neuen Leben erweckt, dann werden auch die
Blumenkästen hervorgesucht, auf den BrÜstung:en der
Balkone, Loggien, Veranden, Lauben und Dachgärten
sowie auf del1 Penstersohlbällken zur Allfstellung ge
hracht. und dann wird den zur vVinterszeit so toten
und k"alien Häuscrmassen nelles Leben eingehaucht.
Die sich ent\vickelndcll Blumen und SchHnggewächsc
verleiJ!ell dem sonst so einförmigen Straßenzuge einen
recht liehenswiirdigen Anstrich und bilden nicht nu,r
einc ,zierde fiir die Be"\volmer des HmJses selbst, son
dern auch Vortibergehende, und zwar sowohl fremde
als auch Einheimische, haben ihre freudc daran. \Venn
ein Haus in der Beh8l1dhm:; der Architektm auch noch
so sch6n ist, stets erscheint uns dieses lebJose Werk
kalt und tot. Kommen mm aher einige Bhlmen hinzu,
so wird die Architektur in vorteilhafter ;\\Te-ise unter
stützt und das Bauwcrk erweckt e;Jlen anmutigen und
trauten Eindruck.

\\'ir sehen also. daß die Ausschmückung der
Iiäuser mit Blumen ein sehr wesentliches Mittel zur
Verschönernm: des SUidtcbildes c1arste11t Viele Bau
meister tl";}ge;l dem \Vunsche der Bcvölkernng Rech
nung. indem sie gleich von vomherein Balkone. Erker
nnd Veranden anbringen. lind somit dem Pflanzen
wuchs .Q:1cfch einen hestimmten Platz anweisen. Dllrch
diesen B!umenschmnck und das Grün erhalten die
Gebäudewällde hzw. cinzelm  B811teUe ganz \vkkungs
sichere Möglichkeiten"

Als Werkstoff fÜr Bhnnenkasten l<OllllTIt Holz,
Eisen. Kunststein. Steing-ut und i1l neuerer Zeit auch
Steinholz in Betracht.

Die a111 me1stcn il11 Gebrauch befindlichen Blume1l
k5stcll bestehen wohl mls Holz. und zwar fertigt 111an
sie als sO,\2,"emll1nte Bretterkästen (V.l;1. Abb. 1 lind 2)
oder gittcrartig (Abb. 3) a]lS einzelnen senkrechten und
wagercchtcl1 Holzstäbcl1. deren ZusammensetzÜng in
recht geschickter lIud geschmackvoller Weise erfolgen
kann. Daß die hölzernen Blnmenkäsien unter dem
steten Einfluß eIer Nässe stark leiden und infoh;edessen
allmählich yerfau1en, ist ja eine bekannte Taisache. an
der sich allerdings nicl1ts d ändern läßt. Bei Venvendung
von gesundem lind kernig-em Holz l1nd bei sachgemäßer
Arbeit erreichen di,esc nntergc01'dneten Bauteile aber
trotzdem ein ziemlich hohes Alter. Die Lebensdauer
Wßt sich Übrigens dadurch ver1ängcrn. daß 111an ent
weder im Kasten einen ßlccheinsatz anordnet (vgL
Abh. 4). so daß das Erdreich niemals in unmittelbare
BerÜhrung mit dem Holz\verk Iwmmt. oder man muß
den Kasten oftmals mit einem nCHe1] Anstrich iiber
ziehen. Bei dem Blech-Einsatz darf das Anbringen
von Röhrchen zur Entwässernn  nicht vergessen
werden. Der Boden kann entweder allS einem ein
zigen mit Bohrlöchern versehenen Brett oder alls ein
zelnen schmalen Latten mit .5 bis 10' mm breiten
Zwischenräumen zum Abtropfen des Wassers bestehen,
Im iibrigen dÜrften wohl weitere Erläuterungen über
flüssig sein, da die AbbildIJ11gen in jeder Beziehung
Aufklärung geben.
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c o Blumenkästen und BJumengitter. 0

Bei den eisernen Blumengittern. die gegenÜber den
hölzernen den Vorteil der größeren Daucrhaftigkeit be
sitzen, bestehen die lfauptstäbe aus 15 bis '20 mm Ge
vierteisen und die Verzierungen der Püllungen ans
6 X 14 mm bis 8 X 20 mm starken Staben. Bei gröBeren
Fcnstuöffutlngen sind entsprechend stärkere Eisen
sorten zu wählen. Die einzelnen Stäbe können durch

cII/;1f J.

o

einandergesteckt, aneinandergeschweißt oder durch
ZwischenstÜcke und umgelegte Bunde miteinander ver
bunden werden. In dell Abb. 5, 6, 7, 8, 9 lind 10 sind
einige Muster. in einfacher Linienführung uargcsteUt.
Selbslverständlich können solche Oitterformen nur da
angewendet werden, wo sie mit der äußeren Gebände
behandlung im Einklang stehen.
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Verschiedenes.
für die Praxis.

Die Trockenlegung von Bauwerken. \Venn auch
die Ausführung von  enbauarbeiten im allgemt:inen
jetzt während der Kriegszeit nicht gestattet ist, und
wohl die meisten fiausbcsitzer wegen der hollen Werk
stoffpreise und Arbeitslöhne an ihren Grundstücken
nichts anlegen lasscn, so g-ibt es doch Arbeiten, die
eigentlich nicht hinausgeschoben werden, sollten. Zu
diesen Arbeiten gehört in erster Linie die Trocken
legung. nasser \Vändc und Kellerräume. Bei der beute
herrschenden \Vohnungsnot sollte mit jedem verfüg
haren l(aum gerechnet werden; aber so mancher
\Vohnraum kann nicht bezogen, und so manches
Schlafgemach kann nicht benutzt werden, weil es naß
ist. Dann die Kellerräu111c; \vas mag nicht an den jetzt
so wertvoIIen KarioHeln, an Gemüse und sonstigen
Lebensmitteln alles verderben, weil die Keller feucht
sind und im \Vf.nter tei!\veise unter Wasser stehen. Im
Frühjahr nnd im Sommer Ist es die passendste Zeit, der
artige Übelstände zu beseitigen. Mittel und \Vege, dies
zu errcichen. gibt es genÜgend. In erster LilÜe kommt
der Zementputz in I"rage, der aber bekanntlich so ohne
we!ieres nicht durchaus dicht ist. Aber da hat sich die
Technik geholfen i11 der 'vVeise, daß dem Zementmörtel
gewisse Zusätze beigegebcn werdcn, dic eine \Nasser
dichtigkeit bewirken. Ein derartiger Zusatz ist das
Dichtungsmittc1 Ceresit (D. R. P.), das von den 'Al'unner
sehen Bitumen-Werken (G:m. b. tU in Unna i. W. in
den Handel gebracht wird. Die Beimischung zum
Mörte] ist sebr einfach und die Verarbeitung ist nicht
schwieriger, wie ehe von gewöhnlichem Zementmörtel.
Der Ceresit-Mörtcl hat sich in der Praxis sei.t vielen
Jahren bestens bewährt. Es genügt ein 2 cm starker
Ceresit-Putz, um das  M,-auerwerk gegen das Eindringen
von SchJagregen zu schützen, dagegen ist ein 3 cm
starker Putz bei Dichtul1gsarbeiten gegen Grundwasser
notwendig. Die genannten Werke sind zudem gern
bereit, Drucl(schriften mit näheren Angaben abzugeben

Schriftleiter: Arch. Prof A. lust, Breslau, und Bauing. Prof. M. Preu6 (z. Z1. im felde). - Verlag PauI Steinke, Breslau Sand!itr 10.

Viele Mieter schrecken nun vor den hohen Kosten
für Dalkonblunienkästcn zurÜck, und da die liaus
oesl,tzer in den' meisten Fällen den Mietern diese
Kästen nicht zur Verfügung stellen. so enveckt. der
Balkon Gnmer einen recht öden Eindruck. Dieser
Übelstand läßt sich durch eingebaute Blumenkästen,
die noch viel zu wenig bekannt sind, beseitigen. Die
selben werden fest in die BalkonbrÜstung eingebaut
(versenkO und sind meistens von der Straße aus nicht
sicbtbar, sondern nur die aus der Brüstung heraus
wachsenden Blumen und Gewächse bieten sich den
Blicken dar. Am Boden befindet sich ein R.ohr, \..\TekIIes
zum AbfJießen des iiberschüssigen Wassers dient.
\\1enn bei dell nicht eingebauten Blumenkästen in den
oberen Stockwerken gegossen wurde, so kam es nicht
selten vor, daß das von oben herabtropfende und durch
sickernde :Wasser die in den darunter befindlichen
Kästen bcfindJichen Pflanzen und Blumen arg' he
schädigte. Durch das Abflußrohr wird auch dieser Übel
stand beseitigt. Frwähnt sei nocb, daß versenkte
Blumenkästen niemals einen st6rcnden Einfluß auf das
Oeb i.ude auslibcn können. G. tlartmann.

o ====== [J

und jede gewünschte Auskunft auf dem Gebiete der
Dichtungstechnik [luf Grand langjähriger Erfahf1lugen
sachgemäß zu erteileIl.

Verbands-, Vereins. usw. Angelegenheiten.
Deutscher Beton-Verein. Am 15. Mai d. J. hält der

Deutsche Reton- Verein CF.. V.) in Berlin, Hotel Kaiser
hof. seine 21. Hauptversammlung ab. Auf der Tages
ordnung steht außer den ÜblIchen Verbands- und
KassenberIchten, Neuwahlen usw. ein Vortrag über
"Deutsche Normen für einheitliche Lieferung- und
Prüfung von tlochofenzcll1ent". Sodann findet allge
meine Aussprache und Erledig-ung eingehender An
fragen statt.

Baumarkt.

Kleinwohnungsbau in Schlesien. 'Nie verlautet, be
steht aB zuständiger behördlicher Stelle die Absicht, das
Bauverbal für Kleinwohnungen in Anhetracht der starken
\\/ohnungsnot in der Provinz aufzuheben und 11BCh
Mögiichkeit die freie Betätigung im Kleinwohnungsball
wieder herzustellen. In erster Linie soll der Bau von
Klcinsiedelllngsanlagen, städtischen Kleinwolmungcn
und Notwohnungen vom Bauverbot befreit werden.
Eine Anzahl Siadtvcrwaltüngen der Provinz trifft
gegenwärtig bereils Maßnahmen zu Inangriffnahme des
Kleinwohnungshal1cs. Auch die Eisenbahnverwaltung
beabsichtigt sohald als möglich in der Provinz mit dem
Bau von Wohnungen Hir ihre An?;estelJten and Arbeiter
zu beginnen. Wie wir weiter erfahren, sind gegen
wärtig Bestrebungen im Gange, Reichstag nnd Staats
regierung zur ßewilJigung bzw. Übernahme der durch
cJie Kriegswirtschaft verursachten Überteuerungsbe
träge lJei \\lohnungsballten zu veranlassen. Die frage
der Gewährung von l eichsmitteln zum Ausgleich der
hohen Baukosten bei \Vohnungsneuballten ist bereits
mchrfach Gegenstand von Beratungen an zuständiger
Stelle gewesen. Die finanzielle Lage des Reichs 1st
bisher der ttemr1lpunkt für entsprechende Zusagen p;e
wesen.

Zum Wiederaufhau der zerstörten reile Ost
preußens. VOll den im Kanzen 30287 zerstörten Ge
bäuden waren 12744 Ende 1916 fertiggestelIt oder im
Bau begriffen. L<eider ist ein gleic;bes fortschreiten der
1-3autätigkeit 1917 nicht ausführhar gewesen: die all
gemeine Einschränkung, die weg-en Mangels an Bau
stoffen !lnd Arbeitskräften im ganzen Reiche nötig
wurde, hat sich auch jn Ostpreußen trotz dankens
wertem Entgegcnkommen der MUitärhellörden stark
fühlbar gemacht.
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